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Bwehte Wbtheilung .
„ Von der Zunft⸗Rechnung / auchAn⸗
tige weiſung , nach welcher ſich bey Verwalt⸗ und Verrechnung

deren⸗ denen Handwerks⸗Zuͤnften zuſtehenden Ein⸗

‘i
kuͤnften geachtet werden folle ,
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ny Siebenzehendens . Wollen und befehlenWir ,
daß in ſamtlichen Unſeren Fuͤrſtlichen Landen , in

allen Ober⸗ und Aemteren bey einer jeden Zunft die

Rechnungen auf gleichfoͤrmige Art gefuͤhret wer⸗

“i,
den ſollen , um dadurch allen Weiterungen und Un⸗

vh terſchleifen vorzubiegen , und beſſere Ordnung ciw

i
zufuͤhren ; Zu dem Ende folgen hier die Rubricken ,

k wornach ſo wohl die Rechnungs Gebere als Rech⸗

W
nungs Stellere das Manuale und die Rechnung

h
ſelbſt einzurichten haben .

Art . XVII ,
efet !

M Einnahm⸗Geld an Receſſe.

Achtzehenden 8. Alle Receſſe entſtehen ent⸗
weder aus

verweiſenden alten oder neuen Ausſtaͤn⸗
den , oder daß der Verrechner in die Rechnung
ſchuldig wird .
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Nun mag ſeyn , daß bey Zuͤnften , bey wel⸗

chen bishero ſchlechte Haußhaltung , auch unrich —

tige Rechnungen gefuͤhret worden , mehrere al⸗

te Ausſtaͤnde aufgeſchwollen ſeind , und ein Ver⸗

rechner auf den anderen verweiſet ; Wir befehlen

dahero Unſeren ſamtlichen Ober⸗ und Beamten

gnaͤdigſt und gemeſſen , daß ſie von ſamtlich⸗ in

ihrem gnaͤdigſt anvertrauten Ober⸗ oder Amt be⸗

findlichen Zunft⸗Vorſteheren ſich die umſtaͤndliche

Rechnungs⸗Ausſtaͤnd⸗Verweiſe in Zeit von 14 .

Tagen dieſer zu Handen bekommenden Verordnung

einlieferen laſſen , Sie Beamte aber die Verweiſe

in einer Friſt von 6. Wochen liquidiren , denen

Schuldnern zu Abzahlung des Liquidi eine 6 . wo⸗

chige Friſt anberaumen , dann aber nach derer frucht⸗

loſer Verſtreichung gegen ſelbe mit wuͤrklicher Exe⸗

cution ſtreng fuͤrgehen ſollen ; Dahingegen hat der

Verrechner dasjenige , was unrichtig und fuͤr ver⸗

lohren geachtet wird , mit dem Auszug des Liqui⸗

dations⸗Protocoll unter der Rubrick : Ins Ge⸗—

mein , als verlohren in Ausgab zu bringen . Be⸗

langend die neue Ausſtaͤnde ; So iſt Unſer ernſtlicher

gnaͤdigſterWill und Befehl , daß, da die Zunft⸗Ein⸗

kuͤnften in lauter liquiden Poſten beſtehen , und die von

denen Zunftgenoſſenen Meiſteren , Geſellen und Jun⸗

gen ſchuldig werdende Gelder nach Ausweiß fol⸗

gender Artickeln gleich bezahlet werden muͤſſen, die

Verrechnere platthin keine Ausſtaͤnde aufſchwellen

laſſen , ſondern von dem , was ſie guͤtlich nicht zu
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Handen bringen koͤnnen, die Ausſtaͤnd⸗Verzeich⸗
nuſſen 4 . Wochen vor der Zeit der Rechnungs⸗Stel⸗
lung dem Ober - oder Amt uͤbergeben , dieſes aber

ſolchen Ausſtand , in ſoferne nicht eine ganz kurze
beſtimte und ohnaufhaltlich zu beobachtende Friſt
zu geben noͤthig gefunden wird , gleichbalden mit

Zwangsmittlen beytreiben , auch von dem Rech⸗
nungs⸗Steller keinen Verweiß annemmen , ſondern
dem Rechnungs⸗Geber , in ſo ferne der Ausſtand
von ſeiner Fahrlaͤßigkeit herruͤhret , ſolchen als baar

vorhanden anſchreiben , auch denſelben zu deſſen
baarer Erlegung anhalten ſolle ; Und gleichwie ſol⸗
chemnach Nichts zu Receſſe eingetragen werden kan,
es ſeye dann der Verrechner habe auf folgendes
Jahr wieder eine Rechnung zu geben ; Alſo iſt auh

Art . XIX .

An übertragenen Geldern .

Neunzehendens . dem Rechnungs⸗Wee⸗
ſen ganz gemaͤß, daß , mwenn der cinte Ner
rechner ſeine Rechnung abgibt , und baares

Geld ( dann Ausſtaͤnde werden nicht angenom⸗

men ) vorhanden iſt , ſolches dem Nachfolger
uͤbertragen werde ; Und da Wir hiehey gnaͤ⸗
digſt wollen und befehlen , daß , wo bey einer

Zunft das baare Geld uͤber 25F. fl. ausmacht , von

ſolchem , wenn das Ober : oder Amt aus erhebli⸗
D 2 chen
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chen Urſachen nicht diſpenſiret , wenigſtens zwey

Drittel zu ſicherem gerichtlichen Capital angeleget

werden ſollen ; So werden auch kuͤnftighin niemal

viele Baarſchaften , hingegen mehrere Capital⸗Brief⸗

fe vorhanden ſeyn ; Dieſe Capital⸗Briefe nun

ſeynd in der Zunft⸗Lade wohl zu verwahren und

an dem Zunft - Tag bey der Rechnungs⸗Abhdͤre

dem Ober odee Amt jedesmal in Originali vorz

zulegen , und damit keine Gefaͤhrde darunter ge

brauchet werden koͤnnen ; So ſeynd ſothane Ca⸗

pitalien unter gegenwaͤrtiger Rubrick mit Be⸗

nennung des Jahrs , Monats , Tags , des Schuld⸗

ners und der Summe einzutragen , hingegen nur

allein das baare Geld in der Rechnung auszuwerf⸗

fen , die Capital⸗Summe aber in dem Einbuck

zu belaſſen ; Gleich dann auch dieſe Einrichtung

dahin dienlich iſt , daß man in einer jeden Rech -

nung das activ⸗Vermoͤgen der Zunft gleich einſe⸗

hen koͤnne.

Art . XX .

xn Heug . und Boden : Zinfen.
Zwanzigſtens . Dieſe Rubrick findet freylich

nicht bey jeder Zunft , hingegen doch bey einigen ihre
Anwendung , als zum Exempel : Da die Gerber⸗

Zunft eine Lohe⸗Muͤhle, die Mezgere ein Schlacht⸗
die

Dar



die Webere ein Hechel Hauß, und dergleichen ha⸗

ben ; Es wird ſich alſo der vernuͤnftige Rechnungs⸗

Steller nach denen Umſtaͤnden zu benemmen , auch

allenfals dieſe Rubrick wegzulaſſen wiſſen .

Art . XXI .

An Capital⸗Zinſen .
Ein und zwanzigſtens . Hier ſolle der

Capital⸗Zinß gleichfals mit Benennung des Schuld⸗

ners der Summe des Hauptguts und des Tags ,
von welchem der Zinß laufet , ein⸗ und der Zinß

alljaͤhrlich ohnfehlbar abgetragen , oder der Schuld⸗

ner gleich die erſte 14 . Tage nach der Verfall⸗Zeit

bey Ober⸗ oder Amt belanget , und die Execution
erkant werden , auch iſt bey ſaumſeligen Schuldne⸗

ren das Capital aufzukuͤnden , fort waͤhrendem ein

viertel jaͤhrigen Aufkuͤndigungs⸗Termin um einen

neuen Schuldner umzuſehen , dann ſeiner Zeit das

Capital einzuziehen und wieder gerichtlich anzule⸗

gen , auch jedes Capital auf folgende Art in das

Zunft⸗Buch einzutragen :

„ Den 16ten Merz 1760 . entlehnet N. N. von

„ N. gegen gerichtliches Unterpfand ein Capital
„ ad 50 . fl.

Wird es abgelöͤßt, ſo wird es ingleichen alſo bemerket .

„ Den 16ten Herbſt⸗Monat 1767 . loͤſſet N. die⸗

„ſes Capital ab.

E Art .



Art . XXII .

Von abgeloͤßtem Hauptguth .
Zwey und zwanzigſtens . Hier ſolle der

Bedacht genommen werden , daß, wie ein Capital

eingehet , ſolches gleich wieder angelegt werde ; in⸗

deme die einmal vor die Zunft erſparte Capitalien

nicht wieder verthan⸗ ſondern , ſo lang nicht das

Ober⸗oder Amt aus erheblichen Urſachen die Ver⸗
willigung in deren Verwendung geben wird , er⸗

halten werden ſollen .

Art . XXII

Von aufgenommenem
Hauptguth .

Drey und zwanzigſtens . Dieſe Rubrick

ſolle in Zunft⸗Rechnungen ſehr ſelten zu finden

ſeyn ; maſſen jeder Zunft auf das ſchaͤrfeſte
verbotten wird , ohne vorhin bey Ober⸗oder Amt

ſchriftlich angezeigter und zu der Zunft Nutzen ge⸗

reichender Urſache , auch von daher erhaltener ſchrift⸗
lichen und der Rechnung beyzuheftenden Erlaubnus

Capitalien aufzunemmen .

Art . XXIV .

Von Legoder Umlag⸗Geld .
Vier und zwanzigſtens . Das Leg⸗oder

Umlag⸗Geld iſt ein jeder zuͤnftiger Meiſter ein⸗

und
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und alle Jahre gu bezahlen ſchuldig , er ſeye gleich
anweſend , oder durch ehehafte Urſachen zu erſchei⸗
nen behinderet ; Und gleichwie dieſes Leg⸗Geld, im

Fall die Zunft keine paßiv⸗Schulden hat , un⸗

ter⸗ und von denen Anweſenden Meiſteren zu ver⸗

zehren erlaubet wird ; So ſolle jedoch jenes , wel⸗
ches die abweſenden Meiſtere zu zahlen und einzu⸗

ſchicken ſchuldig ſeynd , nicht verzehret , ſondern der
Zunft vorgeſparet , ſofort zu Beſcheinigung dieſer

Einnahme eine Verzeichnuß , und zwar erſtlich de⸗

ren anweſenden , dann nach dieſem deren ab,

weſenden Meiſteren gemacht , und von dreyen

bey der Rechnung mitſitzenden Meiſteren gleich

an dem Einzugs⸗Tag zur Rechnung beurkundet ,
und dieſe Urkund der Rechnung beygeleget werden .

Art . XXY .

An Einſchreib⸗Geld von Aufdin⸗
gen und Ledigſprechen deren

Jungen .

Fuͤnf und zwanzigſtens . Der ſowohl
vom Aufdingen als Ledigſprechen zu bezahlende ein

Gulden iſt ordentlich in Einnahm zu bringen , in

der Ausgabe aber zu Unſerer Fuͤrſtlichen Receptur

vom Gulden 30 . kr. dann der Lade 1 F. kr. die

uͤbrige 1 5 . kr. aber dem Zunft⸗Meiſter und Zunft⸗
Schreiber zu verrechnen und zu uͤberlaſſen.

E 2 Art .



An XXVR

Von Einſchreib⸗Geld deren

Meiſteren .
Sechs und zwanzigſtens . Dieſes gebuͤh⸗

ret der Zunft alleinig , und davon dem Zunftmei⸗

ſter und Zunft⸗Schreiber zuſa mmen vom Gulden ,

15 . kr.
Art . XXVII .

An Meiſter⸗Geld .
Sieben und zwanzigſtens . Wann ein

Meiſter aufgenommen wird ; So ſolle das Mei⸗

ſter - Geld gleich bezahlet und verrechnet , und hie⸗

von die Helfte bey jedem Quartal⸗Aufſchluß zu

Unſerer Fuͤrſtlichen Receptur in jedem Ober⸗ oder

Amt gegen Quittung aufgelieferet werden .

Art . XXVIII

An Diſpenſations⸗Gebuͤhren .
Acht und zwanzigſtens . Hierunter iſt zu

verſtehen , wan Wir in Anſehung der nicht voll⸗

brachten Wander⸗Jahren und wegen Nachſicht
des nicht zu machenden Meiſter⸗Stucks , und

Aufhebung der zwey Ruhejahren vom Jungen

Lehren , aus genugſam erheblichen Urſachen ohn ,

mittelbar Hoͤchſt Selbſten gnaͤdigſt diſpenſiren ,
oder

———
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oder in denen Art . 138 . und 139 . angemerkten

Faͤllen durch Unſere gnaͤdigſt nachgeſetzte Ober⸗oder
Beamte diſpenſiren laſſen .

Art . XXIX .

An Recognitions⸗Geld .
Neun und zwanzigſtens . Hier werden

diejenige Poſten angefuͤhret, wann die Zunft ,

mit Vorwiſſen des Ober⸗oder Amts , ausge⸗

ſeſſenen Meiſteren , Schuh⸗Flickeren , Stuckwer⸗

keren , oder dergleichen , in der Zunft zu arbeiten ,

oder Zuͤnftiger Waaren zu verkauffen geſtattet .

Art . XXX .

Von eingeſtandenen Geſellen oder
Knechten .

Dreyßigſtens . Aus denen beſonderen Ar⸗

tickeln ergiebet ſich ſelbſten , bey welchen Zuͤnften

dieſe Rubrick der Rechnung einzuverleiben , oder

wegzulaſſen ſeye.3 [
Art . XXXI .

Von Kundſchaften .
Ein und dreyßigſtens . Dieſe werden be⸗

kantlich auf geſtempelt Papier , wo es eingefuͤhret
iſt , ausgefertiget , davor hat ein Geſell oder Knecht
jedesmal , wann felbe neu gegeben werden , 15 . fr ,
zu bezahlen , welcher Betrag auh in Einnahm zu

S bringen
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bringen iſt , davon werden der Zunft wegen An⸗

ſchaffung der gedruckten und geſtempelten For⸗

mularien 9. kr. verguͤtet und bleiben in Einnahm ,

die uͤbrige 6. kr. aber werden denen Zunft⸗Vorge⸗

ſetzten vor ihre Miehe und Siegel⸗Wachs zum Si⸗

gill belaſſen , und ſeynd unter der Rubrick : An

Diaͤt und andern Gebuͤhren , in Ausgab zu
bringen . i

Art . XXXII .

Jn Strafen .

Zwey und dreyßigſtens . Die allgemeine

und beſondere Artickel beſagen das weitere , in wel⸗

hen die Zunft nd Genoſſen allein betreffende

Faͤllen Wir der Zunft gnaͤdigſt geſtatten , die ſchon

bey jedem Fall beſtimte Strafen anzuſetzen , Wir

bemerken nur ſo viel anhero , daß uͤberhaupt jene

Strafen , welche ſich nicht auf einen Gulden be⸗

lauffen , der Zunft allein , von jenen aber , ſo auf⸗

und uͤber einen Gulden kommen , jedoch mit Aus⸗

nahm deren - in vor⸗ und nachſtehenden Articklen

ausdrucklich vorbehaltenen Strafen , Uns die Helf⸗
te zukommen und zu Unſeren Fuͤrſtlichen Receptu⸗
ren gelieferet , die andere Helfte aber der Zunft zu

ihrem beſſeren Fortkommen und Aufnahm aus hoͤch⸗

ſten Gnaden belaſſen , dann zugleich die Strafen in

der Rechnung mit kurzer Bemerkung der Urſache ,
dem Tag des Anſatzes und Nahmen des geſtraften ,

und
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und zwar jene welche Uns und der Zunft zur Helfte
gebuͤhren, zu erſt und nach einander , jene aber ,

welche der Zunft allein gehoͤren , nach jenen ein⸗

getragen , und ſonſten wegen gedachten Strafen

ſo verfahren werden ſolle , wie es in folgendem Arti⸗

ckel des mehreren enthalten iſt .

Art . XXXIIL

An zehenden Pfenning .
Drey und dreyßigſtens . Aus der Haupt⸗
ſaͤchlichen Beweg⸗Urſach beſtaͤttigen Wir gnaͤdigſt
jedem Handwerk in jeder beſonderen Herrſchaft ,
Ober : odee Amt ſeine Zunft⸗Ordnungen und

Statuten , um Unſeren ſamtlichen Fuͤrſtlichen Un⸗
terthanen , und auch jedem ins beſondere ſeine
Wohlfart und Fortkommen zu befoͤrderen; Zu wel⸗

chen Ende dann auch Fremde⸗ und in Unſeren Fuͤrſt⸗
lichen Landen nicht eingezuͤnftete Meiſtere von aller

inlaͤndiſchen Arbeit ausgeſchloſſen ſeynd ; Nachde⸗
me ſich aber oͤfters ergibt , daß inlaͤndiſche zuͤnfti⸗

ge Meiſtere die⸗der Arbeit noͤthige Perſonen behoͤ⸗

rig nicht foͤrderen, ſondern aufhalten , uͤbernemmen ,
oder auch die Arbeit ſo , wie es verlangt wird ,
nicht machen koͤnnen, oder nicht verſtehen , und

was der Urſachen mehr ſeynd ; Und es dann aller⸗

dings bedenklich waͤre, Unſere Fuͤrſtliche Diener⸗

ſchaft und uͤbrige Unterthanen auch in dieſen Faͤl⸗
F 2 len



len einzuſchraͤnken, und an die inheimiſche Mei⸗

ſtere zu buͤnden ; Als erlauben Wir in ſolchen Faͤl⸗
len gnaͤdigſt, daß auch auswaͤrtige⸗in Unſeren Fuͤrſt⸗
lichen Landen nicht zuͤnftige Meiſtere arbeiten doͤr⸗

fen , dergeſtalten jedoch, daß von ihrem Verdienſt
der zehente Pfenning an die betreffende Handwerks⸗

Zunft bezahlet , von dieſer aber die Helfte hievon

an Unſere Fuͤrſtliche Recepturen aufgeliefferet , die

andere Helfte aber der Abbruch leidenden Zunft auf⸗

gerechnet werden ſolle ; Dahingegen ſeynd von die⸗

ſer zehenten Pfennings⸗Abgabe diejenige fremde
Meiſtere ausgenommen , welche von Unſerer gnaͤ⸗
digſt nachgeſetzten Fuͤrſtlichen Hof - Cammer und

Bau⸗Amt in Herrſchaftlichen Bau⸗oder anderen

Handwerks⸗Arbeiten angeſtellet und gebraucht
werden .

Art . XXXIV .

An Schau⸗Geld .

Vier und dreyßigſtens . Bey denenjeni⸗
gen Handwerkeren , welche eine Schau - Ordnung
und Schau⸗Geld zu beziehen haben , wird dieſe
Rubrick hiemit eingefuͤhret , bey andern aber aus⸗
gelaſſen , mit der Bemerkung , daß von dem, was
a Shau - Geld fallet , ein Drittel an Unſere
Receptur , aufzulieferen, ein Drittel unter der
Rubrick : an Diaͤt und anderen Gebuͤhren ,

zu
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zu verausgaben ſeye , und dann ein Drittel in der

Zunft⸗ Caſſen verbleibe .

Art . XXXV .

Insgemein .
Fuͤnf und dreyßigſtens . Nachdeme uͤber

alle beſondere Einnahmen auch beſondere Rubri⸗

cken entworffen ſeynd ; So ſolle der Rechnungs⸗Ge⸗

ber die Einnahme auch in jeder Stelle ordentlich

eintragen , und der Rechnungs⸗Steller bey et⸗

waigen Fehleren darauf genau halten ; Weilen aber

Faͤlle vorkommen koͤnnen, welche nicht jaͤhrlich ge⸗

woͤhnlich , folglich daruͤber keine Rubricken einge⸗

tragen ſeynd ; So hat Rechnungs⸗Geber und

Steller alles dasjenige , was nicht ſchon beſonders
benennet iſt , unter hierobige Rubrick einzutragen .

Nach ſamtlichen Einnahms⸗Rubricken folgen nun

qud9
Are. XXXVI .

Die Geld : Ausgabe zur Hert⸗
ſchaftlichen Receptur .

Sechs und dreyßigſtens . Vorlaͤuffig

iſt hier anzumerken , daß der Rechnungs⸗Geber

auſſer denen feſtgeſetzten Poſten ohne Vorwiſſen des

Zunft⸗Zugegebenen oder Beyſizz⸗Meiſters , in

ſtarken Poſten aber ohne Vorwiſſen des Ober⸗

G oder



oder Aints Nichts in Ausgabe bringen ſolle . Und

da Wir oͤfters mißfaͤllig vernemmen muͤſſen , und

es aus denen vorliegenden vorgaͤngigen Rechnun⸗

gen genugſam zu erweiſen iſt , daß , ſtatt die Uns

gnaͤdigſt vorbehaltene Gelder zu Unſeren Fuͤrſtlichen

Recepturen behoͤrig aufzuliefferen, ſolche entweder

gar nicht eingezogen , oder das eingezogene verzeh⸗

ret , und verſchwendet worden , ſomit Uns das lee⸗

te Nachſehen uͤbrig geblieben ſeype. So befehlen
Wir zu Vorbieaung derley Unordnungen gnaͤdigſt
und ernſtlich , daß , gleichwie alle Zunft⸗Gelder ,
ſo wie ſie faͤllig werden , gleich baar bezahlet wer⸗

den, alſo auch jeder Zunft⸗Meiſter die Uns gebuͤh⸗
rende Gelder , mittelſt eines Quartal⸗Scheins ,
wovon unten ein Formular folgen ſolle , jedesmahl
vor haltendem Quartal⸗Aufſchluß in Unſere Fuͤrſt,
liche Receptur gegen von daher erhaltende und ſam⸗

mentlich⸗ aufgeliefertePoſten nahmentlich bemer⸗

kende Quittung abgeben ſolle .

Ar . XXXVII ,

An ſchuldigen Capital⸗Zinſen .
Sieben und dreyßigſtens . Dieſe Zin⸗

ſen ſollen auf die Verfall Zeit ohnaufhaltlich bezah⸗
let , widrigen Falls dem Zunft⸗Meiſter alle die⸗

ſerthalben entſtehende Koͤſten aufgehalßet werden .

Art .

N
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pa XXXVIIL
aVon abgezahltem Houptguth

Acht und dreyßigſtens . Da Wrr ein fuͤral⸗

lemahl nicht mehr geſtatten , daß Zuͤnften mit

Schulden verhaftet bleiben ſollen ; Als wird die⸗

ſertwegen annoch eine beſondere Verordnung nach⸗
folgen.

Art . XXXIX .

Von neu angelegten Capitalien .
Neun und dreyßigſtens . Wie ſchon vor⸗

nen Art . 22 . verordnet worden iſt ; So ſollen die

abgeloͤßte Capitalien gleich wieder verzinßlich an⸗

geleget , oder der Zunft⸗Meiſter , ſo ferne er in

Ausfindigmachung eines hinlaͤnglich vermoͤglichen
Schuldners ſaumſelig geweſen , angehalten wer⸗

den , den mitlerweiligen Zinß der Zunft⸗Caſſen gut

zu thun , woruͤber Unſer Fuͤrſtliches Ober⸗ oder

Amt bey dee Rechnungs⸗Abhoͤre zu erkennen

hat ; Wann aber ſonſten 25 . fl. oder mehr baar

vorhanden ſeynd ; So ſollen davon , wie ſchon
vornen Art . 29 . enthalten iſt , wenigſtens zwey

Drittel verzinßlich angeleget werden ,

Art . X L.

Von angewieſenen alten

Capitalien .
Vierzigſtens . Hier werden die⸗ unter der

Rubrick : uͤbertragen Geld , in dem Einbuck

G 2 oder



oder Falz in Einnahm habende Capitalien auch wic -

derum , jedoch nur in der Falz in Ausgabe gebracht
und an den Nachfolger verwieſen , damit man ſe⸗

hen koͤnne, ob alle Capitalien richtig vorhanden

ſeyen.
Art . XLI .

Verbauen .
Ein und vierzigſtens . Verordnen Wir

gemeſſen gnaͤdigſt, daß von denenjenigen Zuͤnften,
die Zunft⸗Gebaͤude haben , daran keine Ausbeſſe⸗
rungen oder deren Vergroͤſſerungen , es ſeye dann

zuvor die Ober⸗ oder Amtliche Einwilligung , auch
von dorten her auf die uͤbergebene Ueberſchlaͤge und

Accorde die Begnemmigung erfolget , vorgenommen ,

bey Anſchaffung neuer derley Gebaͤuden aber Unſer
Fuͤrſtlicher Conſens unterthaͤnigſt eingehohlet wer⸗

den ſolle .
Art . XLII .

Nachgelaſſen .
Zwey und vierzigſtens . In Faͤllen , alg

da ſeynd : Nachlaß vom Meiſter - Geld, von Wan
ders und Lehr : Fahren , Machung des Meiſter⸗
Stucks , Ruh⸗Jahren , und Haltung zweyer Jun —
gen , Straffen , die auf - und uͤber Einen Gulden
ſteigen. ꝛc. Wird fich die Zunft bey 10 . fl. Uns
allein zu bezahlender Straffe nicht Unterſtehen , je⸗
manden ohne Unſere gnaͤdigſte Einwilligung oder

ohne
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ohne Amtliche Decretur Etwas nachzulaſſen ; In

Faͤllen aber , welche der Zunft allein gehoͤrig, als

da ſeynd : Strafen unter einem Gulden , oder was

ihro zur Ergetzlichkeit gegeben wird , koͤnnen Wir

geſchehen laſſen , wann die Zunft bey vorliegenden

vernuͤnftigen Gruͤnden jemanden Etwas nachlaſſen
w

Arte XLIII .

Auf Zehrungen .
Prey und vierzigſtens . Da bishero der

ſchaͤdliche Mißbrauch geweſen, Daf, was an Zunft⸗

Gelderen eingegangen , ſo geſchwind wieder verzeh⸗

ret worden iſt , daß auf denen Zunft⸗Herbergen

unter dem Nahmen Zunft⸗Angelegenheiten faſt

taͤglich Zechende und Betrunkene anzutreffen gewe⸗

ſen ſeynd , ſo daß es das Anſehen hatte , die Zunft⸗

Gerechtſamen ſeyen pur allein zum Deck⸗Mantel

fúr die Zeher , Saͤufer , und Mißiggaͤnger errich⸗

tet , wodurch dann auch beſchehen iſt , daß Wir

das Uns gebuͤhrende nicht erhalten , und die Zuͤnf⸗

ten ſtatt mit denen⸗ von Uns ihnen in hoͤchſten Gna -

den uͤberlaſſenen Abgaben zu ihrer Wohlfart und

Fortkommen Etwas zu erſparen , noch Schulden

gemacht , ſtatt der Arbeit ſich den Mißiggang und

Zechen angewoͤhnet, das Ihrige mitverthan , Weib

und Kind ins Elend und Armuth geſetzet haben,

und dem Staat viele ohnnuͤtze Burgere geworden

H ſeynd;
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ſeynd ; Und Wir dieſem ſchaͤndlichen Unheil ein⸗

fuͤr allemal abgeholffen und ſolches eingeſtellet wiſ⸗

ſen wollen ; Solchemnach verordnen Wir gnaͤdigſt
und ernſtgemeſſen , daß kuͤnftig a) auf Koͤſten und

Rechnung der Zunft⸗Caſſen keine andere Zehrung ,
als an dem allgemeinen Zunft⸗oder Bruder⸗Tag , und

zwarn hoͤher nicht , als ſich das Leg⸗Geld der An⸗

weſenden erſtrecket , gemacht werden ſolle ; Doch

leidet ſolches b) einen Abſatz , wan die Zunft noch
Schulden , oder weniger , als die noͤthige ohnent⸗

behrliche Außgaben hat . c) Solle mit dem Zunft⸗
Vatter vorhero allezeit nach abgezaͤhlten zehren⸗
den Meiſteren accordiret , mithin der Tiſch nicht
mehr uͤbertragen werden , als ſo weit ſich das Leg⸗
Geld erſtrecket ; Zu dem Ende ſolle d) ein ſpecifi⸗
cirter Wirths⸗Conto eingegeben , und von denen

Zunft⸗Vorgeſetzten atteſtiret werden ; Wie Wir

dann auh c) Unſerem Obers odee Amt weiter

gnaͤdigſt befehlen , daß , falls auf einen Bruder⸗

Tag mehr , als das Leg⸗ und das⸗ der Zunft
in nachbenamſt werdenden Faͤllen zu einiger Ergetz⸗
lichkeit gnaͤdigſt gegoͤnte Geld ausmachet , wuͤrde

verzehret werden , das uͤberſteigende alſobald plat⸗
ter dingen geſtrichen , und dem Wirth als nicht ver⸗
zehrt heimfallen ſolle. Da es jedoch t ) geſchehen
kan , daß unter dem Jahr , entweder aus Herr⸗
ſchaftlichem Befehl , oder in noͤthigen ohnvorge⸗
ſehenen Zunft⸗Angelegenheiten die Zunft - Borge

ſetzte

r
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ſetzte und einiger Zunft⸗Ausſchuß zuſammen kom⸗

men muͤſſen ; So wird , im Fall die Sache die

Zunft uͤberhaupt und nicht einen Meiſter ins beſon⸗
dere , oder eine andere Perſohn betrift , ſo vieles

gu verzehren erlaubet , als ſonſten die Diaͤt der⸗zu
dem Geſchaͤft ganz allein erforderlichen Zeit ausma⸗

chet; € s ift mithin diejenige Zeit nicht dazu zu rech⸗
nen , da man bey der Wein⸗Kanne am Zunft⸗Tiſch
ſitzet ; Und damit hierin kein Unterſchleif vorgehe;
So iſt g) in dem jederzeit zu verzeichnenden Zeh⸗
rungs⸗Conto die Urſache der veranlaſten Zuſamen⸗
kunft , derſelben Tag , die Laͤnge der Arbeits Zeit ,

auch der Namen jeder dabey geweſten Perſon aus⸗

drucklich ein⸗ auch von dem Zunft⸗Vatter und

Zunft⸗Meiſter zu unterſchreiben , wie folgendes

Formular zeigen wird ; Wuͤrde dieſes unterlaſſen
werden ; So hat Unſer Ober : oder Amt den ganz

zen Conto platthin zu caſſiren , und zur einen

Helſte den Zunft⸗Vatter zur anderen Helfte aber

den Zunft⸗Meiſter zur Ruckgabe des Empfangs zu

verfaͤllen, auch darauf ohne weiteres zu exequiren .

h) Geſtatten Wir zwar fernerhin , daf dasjenige , was

bey Aufding⸗ und Ledigſprechen derer Jungen , auch

bey Annahm eines Meiſters , zum Meiſtermahl

nach Inhalt der Articklen bezahlt wird , bey Zuͤnf⸗
ten , welche Schulden⸗Looß , verzoͤhrt werden doͤrfe;

Jedoch iſt hierzu aus der Zunft⸗Caſſen keines Kreu⸗

tzers Werth zu nemmen , widrigenfals das erſtemal

H 2 dem



dem Zunft⸗Meiſter und Zunft⸗Vatter zur Strafe

jedem die Zuruckgabe des verzehrten , mithin der

gedoppelte Erſatz aufzulegen , das zweyte mal aber

nebſt dem doppelten Erſatz jeder noch in 2 . fl. Uns

allein zufallender Strafe zu verfaͤllen iſt . 1)

Werden die Zunft⸗Vaͤtter ſich ſo mehr angelegen
ſeyn laſſen , die Zunft⸗Genoſſene in der Zech nicht

zu uͤbernemmen , ſondern leidentlich zu halten , als

Wir jeder Zunft gnaͤdigſt freye Wahl laſſen , ihre

Herberg , in welchem Wirths⸗Hauß ſie wollen ,

aufzuſchlagen , auch ſollen die uͤbernemmende Wirthe

nach Beſchaffenheit der⸗ von ihnen beſchehenen Aus⸗

ſchweiffung empfindlich geſtraft , und das Uebernom⸗

mene der Zunft zuruck gegeben werden . Wie dann

endlichen k ) ders von mehreren Zunft⸗Vaͤttern
zur Ungebuͤhr gefordert werdende Laden⸗Zinß , das

iſt : ein gewiſſer jaͤhrlicher Zinß , dağ die Zunft ih-
ve Zunft⸗Laden auf der Herberg ſtehen laſſen doͤrfe,
kuͤnftig aufgehoben und in der Rechnung geſtrichen
werden ſolle , wornach ſich jeder Zunft⸗Vatter um

ſo mehr zu achten wiſſen wird , als ihme lieb ſeyn
ſolle , ſtarke Kundſchaft in ſeinem Wirths⸗Hauß zu
haben .

Art . XLIV .

Auf Allmoſen und Steuer .
Vier und vierzigſtens . Obgleich Allmo —

fen geben , wenn es einem Beduͤrftigen gereichet
wird , ein verdienſtliches Werk iſt ; So ſchleichet

doch
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doch darunter mancher Mißbrauch ein , und wird

manche Maas Wein , die man ſonſt nicht zu ver⸗

rechnen weiſt hierunter verſtecket , der benoͤthigte
Handwerks⸗Geſell aber leer laufen gelaſſen . Um

auch dieſer Unordnung doch wenigſtens in etwas

vorzubiegen ; So hat der im Orth mitwohnende
Beyſitz⸗Buͤchſen - oder Viertel⸗Meiſter dem be⸗

duͤrftigen Handwerks⸗Geſellen , oder Knecht einen
kleinen Zettel zu geben , darauf den Monats⸗Tag ,
den Nahmen des Geſellen oder Knechts , und das

gebende zu benamſen , der Zunft - Meiſter aber dieſe
Zettel ſeiner Verzeichnuß beyzuheften , und zur

Rechnungs⸗Stellung zu uͤbergeben.

Art . XLV . i

Auf Diaͤt / Taglohn und derley
Gebuͤhren.

Fuͤnf und vierzigſtens . Jeder Ar⸗
beiter iſt ſeines Lohns werth ; Und da die
mehreſte Zehrungen abgethan ſeynd , die Zunft ,
Meiſtere und Zugegebene Hingegen in Zunft -
Sachen , ſonderlich der Rechnung willen beſchaͤf—
tiget ſeynd ; So iſt billich , ſie zu belohnen , wie

auch nachfolgen wird . Dieſer und auch deren Be⸗
amten Diaͤt nebſt anderen Gebuͤhren kommen hier

einzutragen , und haben Wir zu Unſerem Ober⸗

oder Beamten die gnaͤdigſte Zuverſicht , er werde

J denen



Mien Zunften nicht mehr abforderen, als die ſchon
bekante Tax⸗Ordnung mit ſich bringet .

Ar . XLVI

Insgemein .
Sechs und vierzigſtens . Weilen zu weit—

laͤufig waͤre, uͤber alles Rubricken anzuſetzen ; So

wird gegenwaͤrtige dem Rechnungs - Stilo gemaͤß
eingefuͤhret , um jenes , welches nicht beſonders be⸗

nennet iſt , in Rechnungs⸗Ausgabe zu bringen ,
hauptſaͤchlich aber darum , damit der Rechnungs⸗
Geber in Nichts zu kurz komme, und alle ſeine Aus⸗

gaben einbringen koͤnne; jedoch ſolle ſich der Ver⸗

rechner bey Vermeidung willkuͤhriger Strafe nicht
unterfangenetwas unter die Rubrick : Insgemein ,
zu bringen , was ſchon ſeine Beſtimmung in der

Rechnung hat , wie dann jenes , was ſich in Ein⸗
nahme oder Ausgabe auf 3 . fl. erſtrecket , jedes⸗
mal unter etner beſtimmten beſonderen Rubric ein
gefuͤhrt werden ſolle .

Art . XLVII .

Sieben und vierzigſtens . Da dag ganze
Rechnungs⸗Weeſen ſo wohl in der Einnahme als
Ausgabe in die bishero erwehnte Rubricken ein⸗
ſchlagen muß ; So hat der Zunft⸗Meiſter zu Be⸗
ſcheinigung ſowohl der Einnahme als Ausgabe die
nöthige der Sachen angemeſſene Auszuͤge, Beſchei⸗
nigungen und Quittungen beyzulegen , oder zu be⸗

fahren,
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fahren , daß ihme das in Rechnung ohne Schein
angefuͤhrte geſtrichen und fuͤr jeden abgehenden
Schein 30 . kr. Strafe angeſetzet , und eingetrie⸗
ben werde .

Art . XLVIII .

Acht und vierzigſtens . Damit Rech⸗
nungs⸗Geber um ſo weniger etwas auslaſſen , ver⸗

geſſen, oder ſich ſelbſten aus Unachtſamkeit un⸗

recht thun , ſondern vielmehr alles in der Ordnung
fuͤhren moͤge; So ſolle jedem neu angehenden Zunft :
Meiſter ein auf allen Seiten mit behoͤrigen Rubri⸗

cken bemerktes Manual bey Eintritt dieſes Amts

zugeſtellet, und von ihme ſo wohl zu mehrerer Rich⸗
tigkeit , als Erleichterung der Rechnungs⸗Stellung
und Erſparung der Stellungs⸗Koͤſten jedes in ſeine
behoͤrige Rubricken ein⸗ und nicht vermiſcht bald

da , bald dorthin geſchrieben , oder von Rechnungs Ge⸗
bern die verlaͤngerende Stellungs⸗Zeit bezahlt
werden . Da nun

Art XLIX :

Neun und vierzigſtens , auf ſolche Art
und gegebene klare Anweiſſung ein wohl und red⸗

lich denkender Verrechner ſich in Nichts vergehen
kan , die Boßheiten der Menſchen hingegen ohner⸗
gruͤndlich ſeynd , und dann fich ergeben folte , dag
a) von dem Zunft⸗Meiſter ohne Vorwiſſen des,
ihme zur Seiten geſetzten⸗ den Schluͤſſel mit fuͤh⸗

Fe renden
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renden Meiſters ungewoͤhnliche Zehrungen und Koͤ⸗

ſten , oder Schankungen ( welche beede leztere Pun⸗
cten Wir ein fuͤr allemal abgethan wiſſen wollen ,
es geſchehe dann zu der Zunft erweißlichen Nutzen
und mit einer⸗bey Unſerer gnaͤdigſt nachgeſetzten
Fuͤrſtlichen Regierung , oder wenigſtens dem Ober⸗

oder Amt ausdrucklich auswuͤrkender Decretur )
bezalet , oder b) von dem gantzen Handwerck et —

twas jum Zehen aus der Zunft: Lade genommen ,
oder c) von dem Zunft: Meiftee, md feinen Zu
gegebenen dergleichen der Zunft gehörige Gelder
unter fich getheilet , gefliſſentlich und pflicht widrig
auſſer Rechnung gelaſſen , oder in Ausgabe faͤlſch⸗
lich angerechnet , oder ſonſten gegen Pflichten und

Eyd gehandlet worden ſeyn wuͤrde ; In ſolch - er⸗

ſterem Fall hat ad a ) der Zunft⸗Meiſter nebſt ei;
ner Uns allein zufallender Geld - Buß von 4 . f .
den Wieder⸗Erſatz in die Lade zu thun . ad b)
Solle das ganze Handwerk viermal ſo viel Uns

zur Strafe zu erlegen verfaͤllet , ad c) hingegen die
ſchuldhafte Diebe und eydbruͤchige Verrechnere nach
Unſeren Fuͤrſtlichen Landes : Rechten, und infon :
derheit nach Unſerer gnaͤdigſten Verordnung vom

Iten Herbſt⸗Monat 1762 . proceſſiret und geſtrafet
werden .

Att . L.

Fuͤnfzigſtens . Rucket der Bruder⸗Tag anz
So hat der Zunft⸗Meiſter Manual und Beylagen

ſamt
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famtZunft⸗Buch in Unire Furſtliche Ammſſchret⸗
berey gu bringen , und hieraus die Rechnung ſtel⸗
len zu laſſen , erſagte Amtſchreiberey aber die Ri

bricken ordentlich zu beobachten , nach der Einnah⸗
me ſowohl , als nach der Ausgabe die Summen

nicht auf ein Nebens⸗ſondern das folgende Blatt

zuſammen zu ziehen , auch die Ausgleichung⸗doch
ohnausgeworfener anzuſetzen , um in der Rech⸗
nungs⸗Abhoͤre nicht aufgehalten zu werden .

Damit nun eine Gleichheit durchgaͤngig einge⸗
gefuͤhret, und dieſer Rechnungs⸗Stilus jedem de⸗

ſto begreiflicher gemacht werde ; So folget
Art : LI .

Ein und fuͤnfzigſtens . Ein Formular wel⸗

chergeſtalten die Zunft⸗Rechnungen hinkuͤnftig ein⸗
ichten ſeynd .zurichtenſey

A

Becken⸗ und Muͤller⸗Zunft⸗Rechnung
Mein

Peter Kleinen , als dermalig beſtellten
Zunft⸗Meiſters

uͤber

Alle Einnahme und Ausgabe
Von Martini

AN
bis dahin 1768 .

id :

Tür den Jahrgang 1768 .

Einnahm⸗Geld
von

Receſſen .
Vermoͤg letzt abgehoͤrter ee bin ich⸗ 14 . fl. 16 . kr .

oder



oder

ijt mein Rechner zu Receß verblieben ⸗ 14 . fl. 16 . kr

Summa per ſe .

P. N . Falls die Zunft⸗Einkuͤnften ſo be⸗

traͤchtlich ſeynd, daß jedes Jahr eine beſon⸗
dere Rechnung geſtellet werden muß dann

ſonſten mehrere Fabre wohl in eine Reh
nung gebracht werden koͤnnen .

An Hauß⸗und Boden⸗Zinß.
Bon der Mehl - Waag feynd laut gericht ,
licher Bemfundung diefes Jabrgefallen ;

Bon dem der Zunft gehörigen Haufplag ,

7R :
2 , fi .

30 , fr ,

6T

Summa 9. fl.
An Capital : Qinfen,

Von Martin Joͤckel von Baden vom r 6,
Merz 1765 . maſſen die vorige Zinſen
bezahlet ſeynd,

ai dahin a fúr cin
Jahr ab 5o .fi ; ,

3 [ Bon Georg Heimlich von Ganen vom7 17ten Auguſt⸗Monat 176 55 . bis dahin
1766 . ab 20 . fl. fuͤr ein Jahr . ⸗⸗I U

I : Peter Hum̃el von Bala vom IAtenSnchalun

2 . fl.

I . fl.

Sener 1765 . big dahin 1766 . ab 30 . fl. 1 . fl.
Von Michel Feiſſig von dar , vom 1 . Hor⸗
L mmg 1765 , bis dabin 1766 . ab 25 . fl .1tfi

39. fr,

20 , Fr,

w

36 , Te,

I5 , fr .

Summa 6, fl . .
Ein⸗



eb

Einnahm⸗Geld
von

abgeloͤßtem Hauptguth .

Vermoͤg Zunft⸗Buch loͤſet Martin Jodel
von Baden ſein von der Zunft gehabtes Ca⸗
pital den 16 . Herbſt⸗Monat 1766 . ab mit so . fl,

Summa per ſe .

Einnahm⸗Geld
an

aufgenommenem Hauptguth .

Mit oberamtlichen Vorwiſſen entlehne zu

Erkaufung eines Stuck Wieſen ein verziuß⸗
liches Capital von Joſeph Weber unterm

30ten Jener 1766 . ad E W aaaf ,
Summa per fe .

Einnahm
von

Leg - oder Umlag - Geld .

Laut beurkundeter Verzeichnuß ſeynd von 80 .

bey dem Bruder⸗Tag erſchienenen Weiz

ſteren , und zwarn jedem ad 1 5. kr. gefallen⸗ 20 . fl.
Von 8 . abweſenden Meiſteren⸗⸗ „ 2 . fl.

`„

Summa 22 , fl.

Ein⸗



Einnahm⸗Geld
Einſchreib⸗Gebuͤhr, von Aufding, und 49 g

deren Jungen .

Gnaͤdigſter Herrſchaft zur Helfte gehöͤrig.

ag lDen 17ten Jener wurde Peter Haaf

$ ] aufgedingt , zahlt Einſchreib⸗Gebuͤhr⸗ 1, M

32 Den 28ten Merz wurde Johannes Pfeif —

S p fer lediggeſprochen , und zahlt Einſchreib⸗

àl Gebuͤht t a Brn o huhh
— —

Summa 2 . fl,
Hievon gebuͤhret gnaͤdigſter Herrſchaft 1 . fl.
Denen Zunft⸗Vorſteheren ⸗IIfl .

Einnahm⸗Geld
von

Einſchreib⸗Gebuͤhr deren Meiſteren .
Der Zunft gehoͤrig .

Jacob Gaul , von Fortlouis⸗ ⸗⸗ „ I . fl.

ye Peter pfaf , von Baden s s ss LA
BE Nicolaus Wolf , von Baden s ss Lf

eloa Helmer , von Steinbach - 1 . fl.

David Hecht , von Ooß⸗ . . f .
Paul Moͤgtgern, von Buͤhl ⸗ „ I . fl.

Summa 6, T
Hievon gebuͤhret der Zunft

K
fl. 30 . kr.

Denen Vorſteheren „ „ 1 . fl . 30 , fr ,
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Einnahm
an

Meiſter⸗Geld .

Halb gnaͤdigſter Herrſchaft .

( Jacob Gaul , von Fortlouis , frend ⸗ 24 . fl.
Peter Pfaf , Meiſters⸗Sohn⸗ 3 . fl.

Niclaus Wolf , deſſen Vatter nicht zuͤnf⸗
tig ware ey $ ? 16 . fl.

Anton Helmer , er und ſeine Ehefrau
fremd 30 . fl.

David Hecht , von Ooß , an eine zuͤnf⸗
tige Wittib N. N. geheurathet ⸗ 8. fl.

Paul Moͤgtgern, an eine zuͤnftige Toch⸗
ter geheurathet és 8. fl.

Summa 89 . fl.
Hievon gebuͤhren gnaͤdigſter Herrſchaft

A 44 . fl. 30 . fr .

Der Zunft A f . 30 K.

Einnahm⸗Geld
an

Diſpenſations - Gebuͤhren .
Laut Abſchrift Hochfüͤrſtlich gnaͤdigſten
Dercreti vom 17ten May wurde Ma⸗

theis Metzger von Stuttgard , ein Wan⸗
der⸗Jahr gnaͤdigſt nachgeſehen , wofuͤr

er als fremder bezahlt Ea
o

S
r è
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Joſeph Oreyfuß , wurde nach nige
Oberamtlichen Schein an ſeiner Lehr⸗Zeit
ein Viertel⸗Jahr nachgelaſſen , davor er

bezahlt 7 7 7 5 tfi 320. i

Melchior Himmel , der Meiſter dahier , wei⸗

len ihme Oberamtlich erlaubet worden ,
in denen Ruhe⸗Jahren , wieder einen Jun⸗
gen gu Lehren z ; 2 . fl.

Item derſelbe zwey
Jungen

zu Zeit
zu Lehren

J . fl. 4

Balthaſar Hoͤll, der Meiſter babie wurde

vermög anliegenden OberamtlichenScheins /

aus denen darin enthaltenen Urſachen von

Machung des Meiſter⸗Stucks diſpenſiret ,
davor er das gewoͤhnliche zaͤhlt mit ⸗ . fl

liii 22 . fl. 30 . fr .
Hievon gebuͤhren gnaͤdigſter Herr⸗

ſſchaft⸗ „ üiflsk .
Der Zunft „ 11 , fl . 15 kr .

Einnahm⸗Geld

7

è

Recognitiong : Gebúbren ,
Vermoͤg amtlicher Erlaubnus , darf Chri⸗

ſtoph Immerja , von Steinbach , mit

TD,

f



fe,

— —

Mehl und Grieß hieſigen Wochen⸗Mark
beſuchen , bezahlt davolr⸗⸗ 2 . fl .

N. Die Krempin von hier diesfals „ 1 . fl .
Summa 3. fl . ⸗

Einnahm⸗Geld
von

eingeſtandenen Becken - Knechten .

Vermoͤg zuͤnftlichen Atteſtats iſt dieſes Jahr
hieran gefallen , 2 . fl. 48 .kr.

Summa per ſe .

Einnahm⸗Geld
von

Kundſchaften .

Vermoͤg von der Zunft beurkundeter Ver⸗

zeichnuß ſeynd 20 . Stuck ausgegeben wor⸗

den , ertragen àa1 2 kr. fuͤr das Stuck, zuſamten 4 fl . ⸗
Summa per fè ,

Dem Zunft⸗Meiſter gebuͤhren hievon 2 . fl.

Einnahm⸗Geld

Strafen .

Wovon gnaͤdigſter Herrſchaft die Helfte `

gebuͤhret.
Den 16ten Jener , Peter Magnicht , von

hier , weil er einen Geſellen abgeſpannet⸗ 3. fl.

Latus 3 . fl.
L 2 Den
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Den 19ten Hornung , Hermann Weibel ,
von hier , weil er auf Lichtmeß⸗Tag ge⸗

arbeitet 3. fl.
Den zoten Merz , Philipp Groß , von Ooß ,

weilen er einen Becken⸗Knecht ohne Kund⸗

( haft gu baben , angenommen < =: sfl

Summa 11 , fl,
Hievon gebuͤhrengnaͤdigſterHerrſchaft 5. fl 30 . kr.
Der Zunft . fl . 30. kr.

Einnahm⸗Geld

Strafen .

Der Zunft allein gehoͤrig.
Den 20ten Hornung lauffenden Jahrs ,

Veit Ungedultig , wegen ungebuͤhrli⸗
cher Auffuͤhrung ⸗

Den 20ten dito , Lorenz Willnicht , wei⸗
len er ſeinen Cammeraden geſcholten ⸗30 kr.

Den rten May , Heinrich Spath , wei⸗
len er úber die Zeit ans dem Hanf ge⸗
blieben

˖

Einnahm⸗Geld
Summa I. fl. 45. kr.

an

zehenden Pfenning .
„ Nichte

Maſſen bey dieſer Zunft keines fallbar.
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Einnahm

Schau⸗Gelld .
Vermoͤg beurkundeter Verzeichnuß iſt gefal⸗

len an Wochen⸗und Mark⸗Taͤgen J . fl. 12 . kr .

Summa per ſe .
— Daran gebuͤhret gnaͤdigſter Herrſchaft ein

Drittel ad ; ; 2 . fl. 24 . fr .
Ow Sme S 2 . fl . 24 . kr.
Denen Schau⸗Meiſteren „ 2 . fl. 24 . kr.

EinnahmGeld
Insgemein .

Aus Graß erloͤſete aus der neu erkauften
Wieß 7 7 7 7 Í 12 . fl.

Von Confiſcations⸗Gut .

s
Aus dem⸗ einem Muͤller von Stollhoffen,Na⸗

mens N. N. wegen Hauſſiren weggenom⸗

menen und confiſcirten Mehl , davon gnaͤ⸗
digſter Herrſchaft ein Drittel , der Zunft
cin Drittel , nd dem Anzeiger cin Drit

tel gebuͤhret, wurden nach Schein erloſet 3. fl.
Ludwig Luſtig , der ſich im ehelichen

Stand verfehlet , ſtatt ſonſt gewoͤhn⸗

lichen 2 . Ohmen Weins und 10 . Ba⸗

- ben Brodt der Zunft z z F. fl .

Latus 20 , fl,
M Fidel

18

aun

29

j08

tOn

Runge

Soui
Ao

rm



(Fidel Waſſerich,
u

weil er cine S. V.

ay ge⸗

J heurathet 4 . fl.

S885Felix Achtnicht , tocil ex cine o !paeh be Dir⸗

55i ne geheurathet , ſich mit der Zunft einzu⸗

sF finden b ⸗ r3 fl.

Marx Schnabsweck , weil er ſich wegen Dieb⸗

ſtahls verfehlet, mit der Zunft wieder abzufinden 1 . fl.
—

Summa $ . fl

Nun folget die Zuſamenziehung
aller

Geld⸗Einnahmen
Receſſen s ` ; ea G

Hauß⸗ und Boden⸗Zinß 9 .

Capital⸗Zinß 6. 156 .

Abgeloͤſt Hauptgut s AO

Aufgenommen Hauptgut 40 .

Leg⸗ und Umlag⸗Geldt 22 .

Einſchreib⸗Gebuͤhr von Jungen⸗ „ 2 .
von Meiſteren⸗ : 6.

Meiſter - Geldt
z 89 .

Diſpenſations⸗Gebuͤhr
Recognitions⸗Gebuͤhr

I

Von eingeſtandenen Becken⸗Knechten „ „ 2 . 48 .
Kundſchaften ⸗

7 7

Tatus 27 1. fl. 28. fr .

Stra⸗

lQ

N

E

OQ

y

) ,



Zunft die Helfte gebuͤhret , zuſammen
Strafen der Zunft allein gehoͤrig
An zehenden Pfenning
Schau⸗Geld

Insgemein

2

: A 2ya

Strafen , davon gnaͤdigſterHerrſ chaft und der

1 I. fl . 7

J . 45 .

Nichts .

wen I2 ,

28 . 7

Summa Summarum 319 .fl, 25 , fr ,

Einnahm
an

Kundſchaften .
An Receſſen 7 ?

Bermig Atteſtats habe dieſes Jahr erhalten
7 . Stuck .

20 . Stuck .

Summa 27 , Stuck .
Folget dermalen auch dieſer Rechnung

Ausgab⸗Geld

Fuͤrſtlichen Receptur .

Vermoͤg anliegenden 5. Quittungen zahle

dahin an denen J . Quartal - Aufſchluͤſſen ,
die Fol. . . . bemerkte Einſchreib⸗Gebuͤhr
mit / ? 7 r , fi,

Fol . . . das Meiſter⸗Geldt mit 44 . fl. 30. kr.
Fol . . . die Diſpenſations⸗Gebuͤhren mit ⸗

Tol, . . An Strafen

Sol . . . Shau : Geld mit

eod . Fol. An Confiſcations⸗Gut⸗

$

``

sS

S

ELM iS tre
. fl . 30. kr.

2 . fl. 24 . kr .

1 . fl.
— — “ ˖r

Summa 65 , fl. 39 . fr ,

I ?2 Aus·



Ausgab - Geld

( huldigen Capital - Zinfen .
Von dem unterm Zoten Jener aufgenomme⸗

nen Capital zahle die 3 inſen mit

Ausgab⸗Geld
von

abgezahltem Hauptgut .
Laut ruckgegebener Obligation zahle den 30 .

Heu⸗Monat das⸗ unterm 30 . Jener die⸗
ſes Jahrs von Joſeph Weber entlehnte
Capital wieder ab,mit 7

Ausgab - Geld

neu angelegten Capitalien .
Das unterm 16ten Herbſt⸗Monat dieſes

Jahrs abgeloͤßte Capital lege unter nemli⸗
chem Tag bey Vincentz Trinckgern , wie⸗
der gerichtlich an , laut Obligation mit⸗

Frantz Hirſchkopf , von Baden
unterm roten Heu : Monat
cin Capital , laut Obligation

Friederich Wurtzel , von Ooß,
Auguſt⸗Monat 1766 . laut

I . fl.
Summa per fe

% 40 . fl.
Summa per fe.

50 . fl.
empfangt

dieſes Jahrs
ber T

15. fl .
unterm zten

Obligationper 10 fl.

pr
Ferdinand

pa

cag

yi

p

iizuvae



Lf

1per k

rk

Ferdinand Hund , von dar , unterm qten Win

ter⸗Monats gedachten Jahrs , laut Obliga⸗
tion per 2

ka
? / IS fl.

Summa 9090 , fl

Aus gab-Geld
zum

Verbauen .

Die MuͤhlWaag zu verbeſſeren, koſtet nach

der Anlage ⸗ nRa , fr

Den alten Haußplatz einzumachen ⸗2 . fl. 6. kr .

Summa 3 . fl. 8. kr.

Ausgab⸗ - Geld
Nachgelaſſen .

a ( Marg Schnabsweck , wurde von geſamter

54 Zunft in Anſehung ſeiner Duͤrftigkeit
i rfi

Siha per : fe .

7

Jg

1100:—

8nachgelaſſen⸗ 7

Ausgab⸗Geld
e

An dem Bruder⸗Tag wurden nach anliegen⸗

dem des Zunft⸗Vatters atteſtirt⸗ und ver⸗

zeichneten Conto das Leg⸗Geld der Anwe⸗

fenden mit 20 . fl. auch die von Ludwig Lu⸗

ſtig , Fidel Waſſerreich und Felix Achtnit ,

der Zunft zur Ergoͤtzlichkeit bezahlte 12. fl .

verzehrt ,in Summaaa⸗⸗ 32 . fl.
Latus per ſe .

N Und

7
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Und da mit Oberamtlichen Befehl und Vor⸗

wiſſen die vier Zunft⸗Vorgeſetzte , zwey
alte Meiſtere und Zunft - Bott den 8Sten

Heu - Monat dieſes Jahrs in Zunft⸗An⸗
gelegenheiten zuſammen ſitzen muͤſſen; So
wurde laut beſcheinigten Conto verzehrt -1. fl . 24 .kr.

Summa 33 . fl. 24 .fr.
Ausgab⸗Geld

auf

Allmoſen und Steuer .

Nach anliegender Verzeichnuß und Zettul
wurde hieran dieſes Jahr abgegeben z I . fl . 36 . kr.

Summa per ſe .

Ausgab⸗Geld
auf

Diaͤt, Taglohn und derley Gebuͤhren.
Denen Herrn Beamten wurde wegenBey⸗

ſitzung am Bruder⸗Tag, und Abhoͤreder

Rechnung fuͤr einen Tag , Diaͤt bezahlt J . fl.
5 Fuͤr dieſe Rechnung zu ſtellen , und dop⸗
Spelt in das reine zu bringen , nach der
3Fiunſtlichen Sar : Ordnung ⸗

V2. fl . 16 . fr .gvnuvDem Amts⸗Dienerſein gewoͤhnlichesmit ⸗15 . ekr .
Dem Zunft⸗Meiſter und Zugegebenen ihr
gebuͤhrliches wegen zuſamen beruffen und

L Rechnungeſtellen, jahrlich ins geſamt⸗ Bi iy

Latus 9, fl, 31. fe ,

Dem

*—

givnuvte
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14, fy,
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4ft ,

ft,

ik .
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tigung

SI

Dem Jing : Weifter. als Zunft : Botten
ſeine jaͤhrliche Beſoldung mit ⸗ Re s

Denen Brod : Wágeren ihre Jahrs⸗Ge⸗
buͤhr mit 1. fl . 30. kr.

Denenſelben den einen Drittel an dem

Shau : Geld mit ; 2 . fl. 24 , kr.
Dem Zunft⸗Meiſter und Schreiber von

Einſchreibung der Jungen ⸗ sa tA go, fr ,

Denenſelben vonEinſchreibung dererMeiſtern .fl. 30 kr .
Denen Zunft⸗Vorgeſetzten von Kundſchaften . fl .
Herren Pfarrer vor Haltung einer heili⸗

gen Meß am Bruder⸗Tag T TOR
Dem Schuhlmeiſter und Moͤßner ihre Gebuͤhr 20 . kr .

Summa 19 . fl . 15. kr.
Ausgab - Geld

Insgemein .
Wie Fol. . . zu erſehen ; So wurde

ein Stuck Wieſen laut anliegenden

Kauf⸗Briefs erkauft per⸗ „ 40 . fl.
Amt und Amtſchreiberey gebuͤhrenderTax . fl . 48 . kr.

Dem Anzeiger N. wegen confiſcirtem

Mehl feine Terg gereichet mit - + rf ;
Fuͤr erhaltene 20 . Kundſchaften , das

Stuck ad 3. kr. und fuͤr den Stempel

3. kr. thut jede 6. kr. 2 . fl.

$

Fuͤr ein Buch Papier ꝙ kr .

Summa 45 .fl . 57 . fr,
z2 Aus⸗



Ausgab
an

Kundſchaften .

Wie Fol. . . zu ſehen ; So ſeynd dieſes Jahr
ausgegeben worden 20 . Stuck .

Summa per ſe.
Folget nun die

Zuſammenziehung
ſamtlicher

Geld⸗Ausgaben .

Als :

Zur Fuͤrſtlichen Receptur 65 .fl . 39 .kr
An ſchuldigen Capital⸗Zinſen ⸗ 4

„

wafle 2

An abgezaltem Hauptguteth⸗⸗⸗ 40 . fl.⸗

An neu angelegten Capitalien : ⸗ + gof . z

Naba PR F YRS . fl . 8. kr .
Nachgelaſſen⸗ LE
Auf Zeprungen -z ; 4 33. fl . 24 kr .

Auf Allmoſen und Steuer 7 . fl . 36 . kr.
An Diaͤt, Taglohn und derley Gebuͤhren 19 . fl. F . kr .
Insgemein 465. fl . 57 . kr⸗

Summa Summarum 300 , fl. 59 . kr .
Nach Vergleichung der Sinnahme ad 319 . fl . 2 5. kr.
Gegen die Ausgabe ad 300 , fl. 59 : fr

Bleibt Rechnungs⸗Geber Receß ⸗18 . fl . 26 ,fr.
Da

W
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per fe,

53

Dahingegen hat derſelbe baar in der Zunft La⸗

den liegen , ſo er ſeinem Nachfolger uͤbertraget 1 8. fl. 26 . kr .

Thut 319 fl. 25 kr.

Receſſiret alſoſchluͤßlichen *rgNJNichts .

An Kundſchaften aTa eLA A D S ,

Abgehoͤrt und adjuſtirt , Baden den ten 1767 .

RE Marggraͤflich⸗Badiſches Amt .

N, N. Amtmann . ,

, N. N. Amtſchreiber .

NB . Hieraus hat der Zunft⸗Meiſter ſein Manual zu machen .
Dann iſt zu merken , daß , wo die Ausrechnung auf

Schilling und Pfenning , oder Albus und Deniers

herkomlich iſt , es dabey belaſſen werde .

Formular .
Auf was Weiß und Art die Zunft⸗Scheine wegen

eingegangenen Herrſchaftlichen Antheils an Zunft⸗Gelde⸗
ren zur Fuͤrſtlichen Receptur einzurichten ſeynd .

Quartal⸗Schein .
Was dieſe Zeit an Zunft⸗Geld zum Herrſcha ftlichen

Antheil vermoͤg Zunft⸗Buchs eingegangen iſt , und hier
baar folget . An

Einſchreib⸗Gebuͤhr von Aufding⸗und
Ledigſprechen der Jungen .

Fol. 67 . den 17/ten Jener zalt Weter Haaf
wegen Aufdingen 77 f,2 ane

Latus per fe ,

O Fol.
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Fol. 93 . bi 28ten Merz , Johanne iyafer , vom Ledigſprechen ⸗

Vom Meiſter —Geld.
Fol. 22 . den 20ten Jener , Jacob Gaul , z

Fol. 31 . den 16ten Hornung , Peter Pfaff ,
Fol. 43 . den 28ten Mertz , Nicolaus Wol f

An Diſpenſations⸗Gebuͤhren.
Fol. 26 . Matheus Metzger , wegen Nach⸗
ſicht eines Wander⸗Jahrs

An Strafen .
Fol. 32 . den 16ten Jener , Peter Magnicht ,
Fol. 37 . den 19ten Hornung, eWeibel
Fol. 41 . den 20ten Merz , Philipp Stoh,

Von Schau⸗Geld .
Laut Zunft⸗Buchs hat es zum fnochen ein Drittel ertragen⸗

Vom zehenden
Vienning.Dieſes Quartal

Von Confifcationg. Gut .
Sol. 46 . ift den 26 . Merg gefallen zu ein
Drittel⸗

7 $ 7

2 $ . kr.

t2 .

k ;

4. fl.

I. fl . 30 . kr.

I . fl. 30 . fr .

2 . fl. 30 . kr.

236. kr .

Nichts .

ER. ;

Summa 34 , fl. 6. fe,
Welches

fi.

fl . 3s
8. fi .
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Welches zur Fuͤrſtlichen Receptur beſcheinet wird . N.
den Zoten Merz 1767 .

N. N. Zunft⸗Meiſter .
N. N. Zugegebener oder Bey⸗

ſitz⸗oder Buͤchſen⸗oder

Viertel⸗Meiſter .

Formular .
Wie die wegen Extra⸗Zehrungen erforderliche Conto

eingerichtet werden ſollen .

Extra⸗Zehrungs⸗Conto .
Als den 16ten May 1765, . die Zunft⸗Vorgeſetzte ,

und alte Meiſtere bey Ober - Amt erſchienen , und , was
ſie zu Verbeſſerung der Zunft⸗Ordnung anzugeben wus⸗

ten , ſagen muͤſſen, wurde ein halber Tag zugebracht ,
und folgendes ſtatt Diaͤt gereichet :
Für Eſſen ai ke,

Sechs Brod 6 . fr .

Sichen halbe Maaf drey Bagen : Wein 2442. kr .

r Thut 1 . fl. 30 . kr.
Hieran zahlt :

Hauß Obendran , Zunft⸗Meiſter 1 5. fr .

Michel Auchdabey , zugegebener + 15 . Fe.

Georg Lincks , Viertel⸗Meiſter ⸗12 . kr.

Peter Rechts , Viertel⸗Meiſter ⸗12 . kr .

Heinrich Moͤgtgern , Alt⸗Meiſter 12 kr .

Latus I. fl . 6. fr .

D 2



hilipp Friedlich / Alt⸗lt⸗Meiſter ⸗1

idel Nimmerſaͤtt , Jung⸗ Meiſter 12 .

p

ði

Th nf 1 . fl. 30 . fr ,

Baden den 16ten May 1765 .

Ulrich Allzeitfrohe , Zunft⸗Vatte

Hanß Obendran ,

PR Aufding⸗ und ean td
keine Conto zur Rechnung noͤthig, weilen

aus der Zunft⸗CaſſenNichts bezahlet wird ,

Art . LII .

Zwey und fuͤnfzigſtens : Nach abgehoͤrt
und abgeſchloſſener Rechnung iſt dem neuen Rech⸗
nungs⸗Geber ein Exemplar der abgehoͤrten Rech⸗
nung zuzuſtellen , um ſich darnach richten zu koͤnnen.
Wo aber

Art . LIH

Drey und fuͤnfzigſtens . Unſer Ober oder
Amt wahrnimt , daß eine Zunft paſſiv⸗Schulden,
oder mehr Ausgaben als Einnahm hat ; So iſt
der ſorgfaͤltigſte Bedacht zu nemmen , wie dieſem Laſt
abgeholffen werden moͤge; Zudieſem Ende ſolle
der gemeine Zunft⸗Tag nur das zweyte oder dritte
Jahr gehalten , die Rechnungs⸗Stell - und Abhi
rung zuſammen geſparet , das immittelſt fallende
jaͤhrliche Leg⸗Geld aufbehalten , bey Einſtand de⸗

ren

y

pre.

2
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fi
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ren Meiſteren , Aufding - und Ledigſprechen deren

Jungen jedes mal etwas ergiebiges zuruck gelegt ,
auch all uͤbrige Ausgaben , ſo viel moͤglich , einge⸗
ſchraͤnket werden , inſolang bis die Schulden getil⸗
get , und die Zunft im Stand ſeyn wird , jaͤhrli⸗
chen was vorzuſchlagen ; Und befehlen Wir dahero
Unſerem Ober⸗oder Amt gnaͤdigſt , ſich ſelbſten

angelegen ſeyn zu laſſen , und ohnentgeltlich nach⸗

zuſehen , damit gut gehauſſet , und die Schulden be-

zahlet werden .
Art . LIV .

Vier und fuͤnfzigſtens . Wannder Zunft
Eingriffe geſchehen , und dieſertwegen ihre Vorge⸗

ſetzte zuſammen kommen und Zeit verſaumen muͤſ⸗
ſen ; So ſollen ſie der Zunft dieſertwegen keine Koͤ⸗
ſten machen , ſondern an denen Rechts⸗ Stellen ,

wo die Zunft deshalben einkommen wird , auf den

Koſten⸗Erſatz klagen , und dieſe Stelle auf den Ko⸗

ſten⸗Artickel nach Befund Rechtens ſprechen .

Art . LV .

Fuͤnf und fuͤnfzigſtens . Solle , wieoͤfters

zur Ungebuͤhr geſchehen , hinkuͤnftig zu denen ge⸗

meinen Zunft⸗Taͤgen und Zehrungen, wer dahin

von Handwerks wegen nicht gehoͤrig iſt , weder

eingeladen , weder ihme bey ſolchen fuͤr ſich zu zeh⸗

ren geſtattet werden , bey zwey Gulden , Uns

halb von der Geſellſchaft , und halb von dem Zunft⸗
Vatter zu bezalender Strafe, .

P Dritte
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